Liebe Kollegen,
Da für das StBW-Ziel des Sem. P nicht jedes x-beliebige Projekt (Vorbereitung eines gemeinsamen Besäufnisses am Oktoberfest 08, Vorbereitung eines Brasilienbesuchs  mit erotischen Feldversuchen für VW-Vorstände und Betriebsräte, Durchführung eines Bunten Abends am xy-Gymnasium, Drehen eines Filmchens über die Pausengestaltung...) geeignet ist, hier ein paar  Kriterien, die das Projekt x im Sem, P erfüllen sollte.
 

Kriterium 1. 
Was kann jeder einzelne Schüler im Projekt x für seinen persönlichen StBW-Prozess lernen?
    Beispiele:
     - welche Teile der BuS-Selbsterkundungshefte A-D kann er durch Teilnahme am Projekt besser bearbeiten?
        - Was aus dem Projekt soll Eingang ins Portfolio des Schülers finden? (D. h. Was kann der Schüler außerhalb der Inhalte der Hefte A-D konkret für seinen StBW-Prozess aus dem Projekt profitieren?
 

Kriterium 2.  
Was können alle Schüler im Projekt x für ihren  persönlichen StBW-Prozess lernen?
 

Kriterium 3. 
Was trägt das Projekt zur Studierfähigkeit bei (Nicht: welche Studieninhalte nimmt es vorweg?)?
 

Kriterium 4. 
Lässt das Projekt eine Verzahnung mit BuS zu? (Es ist keine gute Idee, BuS komplett vor oder nach einem Projekt zu bearbeiten. Vorschlag: Einstieg mit BuS, danach Dazutreten des Projekts, danach Ausdehnung des Projekts bei gleichzeitigem langsamen Schrumpfen von BuS, am Schluss wieder Verstärken von BuS).
   
N.B: Es geht bei diesen Fragen nicht !!! um später in der Ausbildung  beruflich nutzbare Fertigkeiten, deren Erwerb in die berufliche Ausbildung (Betrieb oder UNI, nicht in die StBW) gehören, sondern um die Förderung des STBW-Prozesses.
 

Bei der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Projekte (Schule) sollten bei jedem Einzelprojekt die o.g. Fragen aufgelistet und beantwortet werden, damit die Beiträge jedes Projekts für den StBW-Prozess sichtbar und vergleichbar werden und damit für TN eine optimale Entscheidung möglich ist. Das bedeutet, dass der Vorschlagende eines Projektes dessen Beitrag für die StBW im Sem. 2 durch vorherige Beantworting der o.g. Fragen darlegen muss.
Nur wenn ein Projekt auch! die StBW entscheidend fördert, ist es m. E. legitimiert.
 

Horst Schmitz
